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VIII (Konkubinat. Folgendes iſt eine Ergänzung IM
des Jahrganges 1911, 138 enthaltenen aſus, ein

Konkubinat betreffend. Nach öſterreichiſchen Geſetzen ſcheint man die
Auflöſung eines Konkubinates nicht erzwingen önnen. Man hat
verſchiedene Schritte gemacht, dieſes Ziel 3u erreichen, vergebens.
Q8 Konkubinat beſte

br und erſt vor kurzem hat die Konkubine
dem Pfarrer durch die Hebamme einen kräftigen Buben zur Taufe
geſchickt und den Konkubinarius als Paten angegeben. Es iſt ſchon
das dritte Kind, welches das ihrem anne entlaufene Weib Außer  —  ·
ehelich geboren; ehelich ſie Kinder. Der Gemeindevorſtand jener
Gemeinde wandte ſich n den Bezirkshauptmann Um Abhilfe. Der
ſelbe erklärte, nicht eingreifen zu können, C die geſetzliche Hand  2
habe Nach öſterreichiſchem Geſetze iſt nämlich ein Konkubinat NUL
dann ärgerniserregend und dasſelbe vorzugehen, wenn eine
Perſon ſich mit mehreren Männern einläßt. Das ſei hier nicht der
Fall, alſo iſt die öffentliche Sitte  7—— nicht verletzt. tempora., mores!
Wenn alſo die Gemeinde die Konkubine ausweiſen würde, da ſie nicht
dort zuſtändig iſt, o könnte ſie rekurrieren die Bezirkshauptmann⸗
chaft und dieſe mu nach dem Geſetze (I) die Verfügung der Ge
meinde aufheben. Merkwürdig iſt, daß ſich n dem Falle Auch die
Obervormundſchaftsbehörde nicht rührt. Der Konkubinarius hat nämlich
von ſeinem verſtorbenen Weibe ern eheliches Kind ein Mädchen. Soll
n olcher Vater oder vielleicht gar die Konkubine dem Kinde eine
gedeihliche Erziehung geben können? Die Konkubine hat außer  2  2
eheliche Kinder und auch einige jüngere heliche bei ſich für deren
Erhaltung der Konkubinarius aufkommen muß Dadurch wird offen
bar das dem Kinde vom Vater zuſtehende Erbe vermindert. Es ſollten
die Behörden alſo wenigſtens vom pädagogiſchen und vermögens⸗
rechtlichen Standpunkte QAus gegen das Konkubinat einſchreiten.
wie Qus ClIn—
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macht man mit wilden Ehen nicht viel Federleſens,

dung des Oberverwaltungsgerichtes vom 7. De⸗

zember 1906, die im Archiv für katholiſches Kirchenrecht, 92. Band,

1. Heft, S. 150 und 151, Jahrgang 1912, abgedruckt iſt, hervorgeht.

Es handelte ſich dort um einen Mann, der mit einer Witwe

in einer wilden Ehe lebte. Auf eine Beſchwerde entzog das Amts⸗

gericht mit Zuſtimmung des Landgerichtes der Witwe das Recht der

Erziehung ihrer Kinder. Ferner erließ die Polizeibehörde an die beiden

2*

.

Perſonen eine Verfügung, durch welche ihnen bei 50 Mark Straf⸗

—

androhung aufgetragen wurde, in Zukunft getrennt zu leben. Der

Konkubinarius focht die Verfügung beim Bezirksausſchuß an; dieſer

wies jedoch die Beſchwerde ab, das Oberverwaltungsgericht beſtätigte

die Vorentſcheidung als zutreffend. Nach Anſicht des Kammergerichtes

iſt die Polizeibehörde befugt, wilde Ehen der vorliegenden Art zu

verbieten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung.

Es wäre ſehr zu wünſchen, daß dieſe preußiſ

in Oeſterreich nachgeahmt würde.

che D.
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che Schneidigkeit  Dr St. N.


